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Marktgemeindeamt Kollerschlag 
 Markt 14 
 4154, Bezirk Rohrbach, OÖ. 
 

 Zahl: 4 / 2016 Kollerschlag, 15. September 2016 
 
 
 

K U N D M A C H U N G 
 
 
 
Im Sinne des § 94 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kund- 
gemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Kollerschlag in der Sitzung am               
8. September 2016 folgende, die Öffentlichkeit berührende, Beschlüsse gefasst hat: 
 
 
1.) Kenntnisnahme des Protokolls der Bauausschusssitzung vom 1.9.2016 
 
Bei der Bauausschusssitzung wurden die Projekte Freibadsanierung, Erweiterung 
Siedlungsgebiet Birkenfeld IV inkl. Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau, 
Brezergartenstraße und Schluchtenweg besprochen.  
 
Vom Gemeinderat wurde das gegenständliche Protokoll einvernehmlich zur Kenntnis 
genommen. 
 
 

 
2.) Abschluss eines Mietvertrages mit der Fa. Loxone Electronics GmbH. über 

Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Amtsgebäudes 
 
Die Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Amtsgebäudes im Ausmaß von 118,69 m² wurden an 
die Fa. Loxone zum Preis von € 7,54 netto pro m² vermietet. Nachdem die Räume von der Fa. 
Loxone auf eigene Kosten umgebaut bzw. adaptiert werden, erfolgt die Mietverrechnung erst 
ab 1. Juli 2017.  
 
 
 
3.) Abschluss eines Mietvertrages mit der Fa. Miex über Räumlichkeiten im 

Kellergeschoß des Amtsgebäudes 
 
Der kleinere Kellerraum im Ausmaß von 12,52 m² unterhalb des ehemaligen 
Friseurgeschäftes (jetzt Loxone-Büro) wurde an die Fa. Miex vermietet. Als jährlicher 
Mietpreis wurde eine Pauschale in Höhe von 500 Euro netto beschlossen! 
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4.) Information und Beratung über die mögliche Gründung einer 
Verwaltungsgemeinschaft mit der Marktgemeinde Oberkappel 

 
Nachdem der Amtsleiter von Oberkappel mit Jahresende 2016 in Pension gehen wird, haben 
die Gemeindevertreter im Auftrag des Landes OÖ. angefragt, ob nicht eine 
Verwaltungsgemeinschaft mit Kollerschlag möglich wäre. Aufgrund des vorhandenen 
personellen Engpasses in der eigenen Verwaltung und auch wegen des Widerstandes der 
eigenen Verwaltung hat der Gemeinderat in einer Grundsatzdiskussion diesem Vorhaben eine 
Absage erteilt. 
 
 
 
5a)  Vergabe der Hauzeneder-Wohnung im LWH an Anita Saxinger 
 
Nachdem das Ehepaar Hauzeneder eine Eigentumswohnung in Rohrbach gekauft und daher 
die Mietwohnung im Lehrerwohnhaus gekündigt hat, wurde diese Wohnung frühestens per   
1. Dezember neu vermietet. Nachdem in der letzten GR-Sitzung festgelegt worden ist, dass 
Anita Saxinger bei der nächsten Wohnungsvergabe den Vorzug bekommt und sie Interesse an 
der Hauzeneder-Wohnung angemeldet hat, wurde die Vergabe schon in der September-
Sitzung beschlossen. 
 
 
 
5b) Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der Landesstraßenverwaltung 

betreffend Errichtung einer Ausfahrt auf die L1530 Kollerschlager Straße 
 
Bei der Straßenmeisterei Ulrichsberg wurde um Genehmigung der Ausfahrt vom 
Siedlungsgebiet Birkenfeld auf die L1530 Kollerschlager Straße angesucht. Der 
gegenständliche Gestattungsvertrag wurde genehmigt. 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


